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Kleine Anfrage 1591 
 
des Abgeordneten Christian Loose   AfD 
 
 
Ausstieg aus der Rohstoffgewinnung und geplante Einführung einer „Rohstoffabgabe“ 
– Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
rohstoffgewinnenden Unternehmen ein? 
 
 
Hinsichtlich der Verwendung von Kiesen und Sanden, beides nahezu unverzichtbare 
Materialien bei fast jeglichem Bauvorhaben, hat sich die Landesregierung ein Ziel gegeben: 
„Durch ein konsequentes, wissenschaftlich fundiertes Rohstoffmonitoring 
(„Rohstoffbarometer“) soll der Verbrauch von Kiesen und Sanden transparent gemacht und 
auf den notwendigen Bedarf zurückgeführt werden.“1 
 
Die Rückführung auf einen „notwendigen Bedarf“ wird dann hinsichtlich einer 
Mengenkomponente nicht erklärt. Stattdessen wird ohne Umschweife ein Markteingriff 
angekündigt. Dabei lässt die Formulierung erwarten, dass unabhängig von ihrer Notwendigkeit 
zur Nutzung bei bspw. einer Brückenreparatur oder Errichtung eines Betonfundamentes für 
eine Windindustrieanlage bereits die erste Schaufel Kies oder Sand mit einer Abgabe belegt 
werden soll: „Umweltlenkungsabgaben können als marktwirtschaftliches Instrument 
umweltschädlichen Ressourcenverbrauch wirtschaftlich unattraktiv machen und Finanzmittel 
zur Sanierung und Entwicklung umweltfreundlicher Alternativen generieren. Deshalb werden 
wir eine Rohstoffabgabe spätestens zum 1. Januar 2024 einführen und diese auf Kies und 
Sand beschränken.“2  
 
Von der Landesregierung wird zudem der Eindruck erweckt, Sande und Kiese seien mehr oder 
weniger beliebig substituierbar: „Gemeinsam mit unseren Bemühungen um die Förderung des 
Einsatzes alternativer Baustoffe ermöglichen wir so einen verbindlichen Degressionspfad und 
perspektivisch einen Ausstieg aus der Kies- und Kiessandgewinnung in den besonders 
betroffenen Regionen.“3  
 
Gedanklich verfolgt die Landesregierung hier offenbar denselben Weg wie bei der von ihr 
betriebenen „Energiewende“. Während dort bestehende sichere und grundlastfähige 
Kapazitäten abgeschaltet werden, bevor beispielsweise Speichermedien oder Netze in 
ausreichendem Umfang geschaffen sind, soll hier erst eine Sondersteuer auf Kiese und Sande 
eingeführt werden – die das Bauen weiter verteuern wird –, während noch völlig unklar ist, mit 
welchen Baustoffen diese Kiese und Sande ersetzt werden sollen.  
 

                                                
1  Vgl. https:// www .cdu-nrw.de/sites/www.neu.cdu-nrw.de/files/zukunftsvertrag_cdu-grune.pdf, Seite 

45, abgerufen am 16.03.2023. 
2  Vgl. ebenda. 
3  Vgl. ebenda. 
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Offenbar ist der Landesregierung noch nicht bewusst, dass Kiese und Sande wie auch Splitte 
in der Bauindustrie ähnlich unverzichtbar sind wie bspw. Quarzsande für die Glas- und 
Computerindustrie oder Kalk für die Stahlproduktion und dass ohne erhebliche Mengen an 
Kiesen und Sanden weder gesteckte Wohnungsbauziele noch umfangreiche Sanierungen von 
Straßen und Brücken realisierbar sein werden. 
 
 
Deshalb frage ich die Landesregierung: 
 
1. Auf welchem Wege beabsichtigt die Landesregierung die von ihr geplante 

Rohstoffabgabe verfassungskonform einzuführen, wiewohl für eine solche Sondersteuer 
oder -abgabe die Zuständigkeit des Landes nicht gegeben ist? 

 
2. Wie begründet die Landesregierung, die beabsichtigte Rohstoffabgabe nur für den 

Abbau von Kiesen und Sanden, aber bspw. nicht für den Abbau von Natursteinen oder 
Ton einzuführen? 

 
3. Wie definiert die Landesregierung den Umfang des „notwendigen Bedarfes“? 
 
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Beeinträchtigung ihrer Klimaziele durch die 

Beiholung von Kiesen und Sanden von weiter entfernt liegenden, ggfs. ausländischen 
Lagerstätten, wenn die in NRW befindlichen Lagerstätten aufgrund von ihr politisch 
initiierten Mengenbeschränkungen nicht mehr in Anspruch genommen werden können 
bzw. deren Nutzung aufgrund der länderspezifischen, geplanten Rohstoffabgabe 
wirtschaftlich unrentabel wird? 

 
5. Inwieweit wird aufgrund der – speziell in NRW – geplanten Einführung der 

Rohstoffabgabe eine Abwanderung von rohstoffgewinnenden Unternehmen und damit 
von in der Werkschöpfungskette verbundenen Unternehmen erwartet?  

 
 
 
 
Christian Loose  
 


